
9. Dezember 2014 
 
 

Aufhebung diverser Reglemente 
________________________________________________________________________ 
 
 
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger 
 
Die AG Reo überarbeitet die Reglemente der Einwohnergemeinde Derendingen. Dabei ist 
sie auf Reglemente gestossen, die nicht mehr gültig sind und entweder mit einem Be-
schluss des Gemeinderates oder der Gemeindeversammlung ausser Kraft gesetzt werden 
müssen. 
 
Es handelt sich um folgende Reglemente: 
 
 Antennenreglement 

Beschluss Gemeindeversammlung vom 28.06.1994 
Die Gemeindeversammlung hat mit Beschluss vom 11. Dezember 2001 das gesamte 
Netz per 01.01.2003 an die GA Weissenstein GmbH verkauft. 

 
 Bevorschussungen, Inkasso Unterhaltsbeiträge 

Beschluss Gemeindeversammlung vom 28.10.1982 
Diese Aufgaben sind vor ca. 20 Jahren aufgrund einer Gesetzesänderung an das 
Oberamt übertragen worden.  

 
 Elektrische Raumheizungsanlagen 

Beschluss Gemeindeversammlung vom 23.06.1977 
Mit der Gründung der EWD wurde per 01.04.2002 ein separates Reglement erstellt.  

 
 Katastrophenvorsorge 

Beschluss Gemeindeversammlung vom 21.06.1979 
Die Katastrophenvorsorge ist gesetzlich Kantonal und Regional geregelt. 

 
 Kindergartenreglement 

Beschluss Gemeindeversammlung vom 27.06.1995 
Der Kindergarten ist auf Stufe Volksschulgesetz geregelt. Spezielle Regelungen sind in 
der Schulordnung aufzunehmen. 

 
 Submissionsreglement 

Beschluss Gemeindeversammlung vom 25.10.2000 
Die Zuständigkeiten sind in der Gemeindeordnung geregelt und alle anderen Punkte 
entsprechen dem kantonalen Gesetz. Aus diesem Grunde ist ein eigenes 
Submissionsreglement nicht nötig. 

 

Der Gemeinderat und die AG Reo empfehlen Ihnen, auf die Vorlage einzutreten und dem 
Beschlussesentwurf zuzustimmen. 
 
 Der Gemeindepräsident 
  
 
 
 Kuno Tschumi 
 
 
  



 

Beschlussesentwurf: 
 
1. Folgende Reglemente werden per sofort aufgehoben: 

 Antennenreglement 

 Bevorschussungen, Inkasso Unterhaltsbeiträge 

 Elektrische Raumheizungsanlagen 

 Katastrophenvorsorge 

 Kindergartenreglement 

 Submissionsreglement 
2. Die Administration wird mit dem Vollzug beauftragt. 
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